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Es ist der März des Jahres 1951. Die 
Delegierten des DJV beschließen 
einstimmig: „Die Hauptversamm-
lung des DJV nahm auf ihrer Tagung 

in Bonn Kenntnis von den durch die Tarifkom-
mission ausgearbeiteten Entwürfen eines neuen 
Tarifvertrages für Redakteure und einer Verein-
barung über Mindesthonorare für freie Journalis-
ten, Bildreporter und Pressezeichner. Sie erwartet, 
dass die mit den Verbänden der Zeitungsverleger 
eingeleiteten Tarifverhandlungen im Interesse des 
gesamten Pressewesens jetzt eine vernünftige Ord-
nung der wirtschaftlichen und sozialen Lage aller 
an der Gestaltung der deutschen Presse mitarbei-
tenden Redakteure und freien Journalisten schaf-
fen.“
 Es ist der 1. Februar 2010. 59 Jahre später tre-
ten zum ersten Mal überhaupt verbindliche Ho-
norarregelungen für alle hauptberuflichen freien 
Journalistinnen und Journalisten an Tageszei-
tungen in Kraft. Sie regeln Honorarhöhen, Nut-
zungsrechte und Modalitäten der Abrechnung. 
Sie bedeuten mehr als nur eine Empfehlung - sie 
konkretisieren geltendes Gesetzesrecht. Das ge-
setzliche Recht auf angemessene Vergütung. Ein 
Recht, für dessen Einführung im Jahr 2002 der 
DJV lange gekämpft hatte. Die Vergütungsregeln 
gelten in ganz Deutschland. Bei den Verlagen, die 
nicht zum Bundesverband Deutscher Zeitungs-
verleger (BDZV) gehören, gelten sie auch, da sie 
als übliche Vergütungsregelungen von Gerichten 
herangezogen werden müssen.
 In den sechzig Jahren DJV sind die verschie-
densten Wege gegangen worden, um die Ansprü-
che der Freien zu sichern. Unverbindliche Ho-

Vorwort

»GEschichTE wiRD GEmachT«

norarempfehlungen, als der Verlegerverband 
die Verbindlichkeit nicht zugestehen wollte. Die 
Einrichtung von Verwertungsgesellschaften. 
Der Tarifvertrag für arbeitnehmerähnliche freie 
Journalisten an Tageszeitungen. Mit der jetzt ge-
troffenen Vereinbarung liegt allerdings eine Ver-
einbarung vor, die den Kreis der Anspruchsbe-
rechtigten so weit zieht wie nie zuvor. 
 Die Vereinbarung ist ein historischer Erfolg. 
Für den Geschäftsbericht 2010 dürfen wir zu-
rück in das Jahr 1951 melden: Der Beschluss wur-
de umgesetzt. Es hat lange gedauert, viel zu lan-
ge, leider. Aber am Ende haben wir es geschafft. 
Über sechs Jahre harter Verhandlung liegen hin-
ter uns. Der Verhandlungskommission, geführt 
vom DJV-Justiziar Benno H. Pöppelmann, in 
der die freien Kollegen Dieter Schnabel, Tho-
mas Schumann und Rainer Reichert die Inter-
essen der Freien vertreten haben, unter Beteili-
gung von Stefan Endter, Geschäftsführer des DJV 
Hamburg, gebührt großer Dank. Sie haben tat-
sächlich Geschichte gemacht.
 Natürlich bleibt ein Wermutstropfen: Es ist 
noch nicht gelungen, die Bildhonorare einver-
nehmlich zu regeln. Doch auch hier tickt die 
Uhr, ein Zeitrahmen wurde vereinbart. Der ers-
te große Schritt ist mit den Worthonoraren ge-
macht worden. Jetzt gilt die Aufforderung an 
die Zeitungsverleger, die vereinbarten Honorare 
auch vertragsgemäß auszuzahlen. Der DJV wird 
gegen alle Umgehungsversuche vorgehen.
 Natürlich sind noch manche Fragen offen. 
Mit dieser Broschüre wollen wir versuchen, sie 
klar und verständlich zu beantworten. Auch da-
mit Sie merken: Wir bleiben am Ball.

Michael Konken, DJV-Bundesvorsitzender



DJV-Referat Freie Journalisten, DJV-Geschäftsstelle Bonn
Bennauerstraße 60, 53115 Bonn
Telefon 0228. 20 17 218, Fax 0228. 20 17 233, hob@djv.de
www.djv.de/freie, Freienblog: http://frei.djv-online.de

Eine initiative des Deutschen Journalisten-Verbandes
Gewerkschaft der Journalistinnen und Journalisten

Kosten: DJV-mitglieder: 10 Euro, Nichtmitglieder: 40 Euro, studenten und arbeitslose: 10 Euro

(Vor-)registrieren sie sich unverbindlich per mail bei hob@djv.de

theMenVorschläge können sie im DJV-Freienblog unter http://frei.djv-online.de einbringen. 
Die abstimmung der genauen Programmpunkte, der zeitlichen abfolge und Raumverteilung erfolgt 
anfang märz nach einer Online-abstimmung.

*Ein Barcamp ist eine offene, partizipative Unkonferenz, deren ablauf und 
inhalte von den Teilnehmern bestimmt wird. (wikipedia, Barcamp)

Die unKonferenz für  freie Journalisten

aNzEiGE



freien infos  02/2010

FAQ zu den Vergütungsregeln

Übersicht

Gemeinsame Vergütungsregeln

Präambel

§ 1 Nachweis der Hauptberuflichkeit

§ 2 Grundlage der Honorarabrechnung

§ 3 Honorare für Textbeiträge

§ 4 Honorare für Bildbeiträge

§ 5 Auslagenersatz

§ 6 Angebot / Annahme / Haftung

§ 7 Fälligkeit

§ 8 Umsatzsteuer

§ 9 Umfang der Rechteübertragung

§ 10 Schlussbestimmung

Anlage

4

22



 DJV Blätter

FAQ zu den Vergütungsregeln

 DJV Blätter

Fo
to

: D
JV

-B
ild

po
rta

l/
Jü

rg
en

 m
oe

rs



freien infos  02/2010

5

FA
Q

 z
u

r V
er

gü
tu

n
gs

o
rd

n
u

n
g

„heißt das, dass ich nicht mehr bekommen kann, 
als in den regeln festgelegt ist?“

Die Vergütungsregeln enthalten honorare, die von den Branchenverbänden als angemes-
sen, also fair angesehen werden. sie enthalten auch mindestbedingungen für freie mitar-
beiter. Dadurch wird keiner daran gehindert, bessere honorare und günstigere Vertrags-
bedingungen zu vereinbaren. Die Regeln sollen verhindern, dass andere, vor allem auch 
einzelne Verlage, geringere honorare als fair vereinbaren.

„Jetzt noch mal eins nach dem anderen: 
»Vergütungsregeln« - was regeln sie?“

Die Vergütungsregeln legen honorare und Vertragsbedingungen für hauptberuflich täti-
ge freie Journalistinnen und Journalisten fest.

„Worum geht es eigentlich konkret?“

Die honorare für die freien Journalisten an Tageszeitungen sollen deutlich steigen. ihre 
Rechte sollen ihnen soweit wie möglich für die eigene Vermarktung bleiben. wenn eine 
Tageszeitung heute z.B. im Lokalen nur 13 cent pro zeile für eine Teilauflage von ca. 
9.000 Exemplaren zahlt, sollen das ab dem 1. Februar 2010 für dieselbe auflage min-
destens 47 cent sein, bei Reportagen und Gerichtsbedingungen sogar ab 59 cent, für 
Kommentare und interviews mindestens 74 cent. Die honorarsteigerungen kann sich 
jeder ausrechnen. Gleichzeitig sollen die bisherigen Buy-Out-Verträge nicht mehr zum 
zuge kommen. Bei Tageszeitungen, die ihre freien Journalisten schon heute angemessen 
bezahlen und deren Rechte anständig verwerten, ändert sich dagegen kaum etwas. 
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„sind die Vergütungsregeln mehr als eine 
unverbindliche empfehlung?“

Die Vergütungsregeln schaffen Rechtssicherheit. Gerichte können von ihnen nicht zu 
Lasten der Urheber abweichen. Die Vergütungen gelten als angemessen. Verlage, die 
weniger zahlen, können nachträglich auf Nachzahlung verklagt werden. soweit diese 
Verlage zudem Geschäftsbedingungen haben, nach denen ihnen alle Rechte an den Bei-
trägen gehören, sind solche Knebelbedingungen unwirksam, es sei denn, sie würden ein 
vielfach höheres honorar zahlen. Die Regeln setzen den standard in der Branche und 
sind insoweit verbindlich. Es sind aber keine Tarifverträge. Die können für Freie nur ver-
einbart werden, wenn sie arbeitnehmerähnlich sind. Es gelten also die honorar- und Ver-
tragsbestimmungen der Vergütungsregeln. 

„Die Vergütungsregeln wurden von DJV und ver.di 
mit dem Bundesverband Deutscher zeitungsverleger 
(BDzV) abgeschlossen. Meine zeitung ist kein BDzV-
Mitglied. heißt das, ich bekomme durch diese 
Vereinbarung nicht mehr honorar?“

Das Urheberrechtsgesetz gilt nicht nur für BDzV-mitglieder, sondern auch für alle Verlage, 
die die Beiträge ihrer Journalisten nutzen. schon heute verlangt das Urheberrechtsge-
setz, dass Urheber „angemessen“ honoriert werden müssen. Die Vergütungsregeln prä-
zisieren jetzt detailliert, was repräsentative Verbände der Urheber und der Verwerter als 
angemessene honorar- und Vertragsbedingungen ansehen. selbst wenn ein Verlag ein-
wenden sollte, der BDzV habe für ihn nicht verhandeln dürfen, kommt er an diesen Re-
geln nicht vorbei. Die Vergütungsregeln sind der maßstab, auch wenn ihre zeitung nicht 
BDzV-mitglied ist.

Das bedeutet: auch ihre zeitung muss sie angemessen bezahlen. informieren sie uns, 
wenn das nicht der Fall ist. wir werden dann strategien prüfen, wie wir ihre zeitung zur 
Umsetzung dieser verbindlichen Regelungen veranlassen können.
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„ich bin DJV-Mitglied mit Presseausweis, habe 
früher ein ganz gutes einkommen erwirtschaftet, 
verdiene aber derzeit nur rund 1.000 euro. gilt die 
regelung auch für mich?“

Ja. Die Vergütungsregeln gelten für alle hauptberuflichen freien Journalisten. Die hauptbe-
ruflichkeit ist nur auf Verlangen des Verlages darzulegen und auf anforderung nachzuwei-
sen. als indizien für die hauptberuflichkeit gelten z.B. ein von BDzV, VDz, DJV, dju, Free-
lens oder VDs ausgestellter Presseausweis, der Nachweis einer Versicherung nach dem 
Künstlersozialversicherungsgesetz und vergleichbare Bescheinigungen. Denn eine solche 
Bescheinigung oder Versicherung wird nur ausgestellt, wenn die hauptberuflichkeit vor-
liegt. Dass jemand - hoffentlich nur kurzfristig - ein geringes Einkommen von nur 1.000 
Euro hat, stellt die hauptberuflichkeit noch nicht in Frage.

„Mein freund ist Beamter und schreibt nebenbei ein 
wenig. hat er auch ansprüche auf eine Vergütung in 
dieser höhe?“

Nein. Die Regelung ist nicht für Nebenberufler getroffen worden. Ob Gerichte sie in 
streitfällen als Orientierungshilfe nutzen, bleibt in der Praxis abzuwarten.

„Was muss ich tun, wenn meine redaktion 
mir weniger an Vergütung zahlt als nach den 
Vergütungsregeln vorgesehen ist und außerdem 
weiterhin geschäftsbedingungen verschickt, die 
den übergang aller nutzungsrechte auf den Verlag 
vorsehen?“

Erkundigen sie sich bei der Redaktion nach den Gründen. weisen sie auf die Vereinba-
rung hin. machen sie die Differenz geltend. informieren sie den DJV. Der DJV wird mit 
zeitungen, die versuchen, die Vergütungsregeln zu ignorieren oder zu umgehen, Kontakt 
aufnehmen und auf Änderungen drängen. Das gilt sowohl für zeitungen, die mitglied 
im Bundesverband Deutscher zeitungsverleger (BDzV) sind, als auch für außenseiter-Ver-
lage. Vertraulichkeitszusagen werden wir einhalten. selbstverständlich werden wir sol-
che maßnahmen unternehmen, ohne auf ihre Person hinzuweisen.
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„ist es nicht möglich, dass die zeitungen 
sich ausgaben für die ab 1. februar 2010 
kostenträchtigeren hauptberuflichen freien sparen 
werden und nur noch nebenberufler einsetzen?“

hauptberufliche freie Journalisten tragen zu erheblichen Teilen durch ihre Beiträge dazu 
bei, dass Tageszeitungen erscheinen können. weder qualitativ noch quantitativ können 
hauptberuflich tätige freie Journalistinnen und Journalisten durch Nebenberufler ersetzt 
werden, wenn Verlage sich nicht das eigene Grab schaufeln wollen. außerdem gehen 
DJV und ver.di davon aus, dass die zeitungsverleger die Vereinbarung nicht getroffen ha-
ben, um sie gleich zu unterlaufen. sollte es in einzelnen Redaktionen zu solchen maßnah-
men kommen, sind der DJV (und der eigene Betriebsrat) umgehend einzuschalten.

„Wäre es nicht besser gewesen, eine zwingende 
regelung für alle freien Mitarbeiter, also auch 
nebenberufler, zu treffen? Dann bestünde die 
gefahr doch nicht, dass redaktionen versuchen, auf 
billigere nebenberufler auszuweichen!“

Nach dem Gesetz können Vergütungsregeln nur von Verbänden geschlossen werden, 
die repräsentativ sind. Da DJV und ver.di Nebenberufler nicht vertreten, kam das ohne-
hin nicht in Frage. zudem hätten die Verlage eine Vereinbarung für sämtliche freien mit-
arbeiter nicht abgeschlossen, weil das aus ihrer sicht jeden Rahmen gesprengt hätte. Ein 
mittelgroßer Regionalverlag hat vielleicht 85 hauptberufliche freie mitarbeiter, aber ins-
gesamt einige hundert gelegentliche freie mitarbeiter. Eine Erhöhung für alle mitarbei-
ter wäre schon deswegen  unwahrscheinlich gewesen, weil die honoraretats nicht belie-
big erweiterbar sind.
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„Warum hat man nicht geregelt, dass Verlage 
eine strafe zahlen müssen, wenn sie die 
Vergütungsregeln nicht (sofort) umsetzen?“

Ob solche sanktionsmittel zu dem Erfolg führen, dass sich Verlage besser an die verein-
barten Branchenstandards halten, ist zweifelhaft. wenn man sieht, wie viele urheber-
rechtlich geschützte werke aus Tauschbörsen etc. genutzt werden, obwohl das verboten 
und mit strafen belegt ist, ist zu ahnen, dass strafen nicht immer greifen. Der DJV geht 
aber auch davon aus, dass die Vereinbarung über die gemeinsamen Vergütungsregeln 
von den Verlegern nicht zum schein getroffen wurde, sondern ernst gemeint ist. außer-
dem ist der DJV durchaus in der Lage, die schwarzen schafe der Branche als solche zu 
identifizieren und notfalls auch zu benennen. Es kann auch der umgekehrte weg hel-
fen: Die zu loben, die sich an die Regeln halten und die anderen zu verschweigen. am 
wirksamsten dürfte es jedoch sein, wenn Freie mit solchen Verlagen keine Verträge mehr 
schließen. im Übrigen sind die Verlage auch bei ihren Tarifverträgen für arbeitnehmer 
noch nie zu Konventionalstrafen für die Nichtumsetzung bereit gewesen. 

„ich habe festgestellt, dass mein honorar deutlich 
steigen soll, von derzeit 13 cent auf 47 cent. Was 
ändert sich noch?“

sie haben vor allem mehr Rechte als nach den jetzt marktüblichen Bedingungen, mit de-
nen sie als freiberuflich journalistisch tätige Person arbeiten können. so ist beispielswei-
se geregelt, dass sie ihre Beiträge auch anderweitig verwenden können. sie können 
den Beitrag also mehrfach verkaufen und damit mehr verdienen. wenn bisher die mehr-
fachverwertung häufig nicht möglich war, weil sich der Verlag alle wesentlichen Rech-
te für die ausschließliche Nutzung durch ihn hat einräumen lassen, so gilt das zukünftig 
nicht mehr. 

wird ihr artikel oder Foto mehrfach abgedruckt, so haben sie auch anspruch auf eine 
erneute honorierung nach den vereinbarten honorarsätzen.

außerdem ist klargestellt, dass dieses honorar auslagen noch nicht enthält. Das bedeu-
tet: wenn sie Benzin zahlen müssen oder andere spesen bzw. Recherchekosten anfal-
len, sind diese extra zu zahlen. 
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„ich finde das Prinzip »zahlung nach gedruckter 
zeile« unfair. ich würde mir ordentliche tagessätze 
z.B. ab 250 euro aufwärts wünschen, von denen 
ich leben kann. ich arbeite ansonsten auch lieber 
für eine Beitragspauschale. Das jetzige ergebnis 
ist doch nicht angemessen. Wieso wurde das nicht 
geregelt?“

Die angemessenheit einer Vergütung richtet sich vor allem auch nach dem Umfang und 
der Dauer der Nutzungsrechte, die dem Verlag eingeräumt werden. Die angemessenheit 
des Urheberrechtsgesetzes richtet sich nach der Üblichkeit und nach der Redlichkeit ei-
ner Vergütung und der damit zusammenhängenden Regeln. Die wirkung der auf dieser 
Basis gefundenen honorarsätze ist immer die, dass jedenfalls die untersten zahlen eine 
mindesthonorierung darstellen. insoweit kann man von mindestbedingungen reden. Ein 
Tagessatz ist dagegen eine mischung aus dem honorar für geleistete arbeit und der ab-
geltung von Rechten. Einen sicheren maßstab für solche sätze bietet das Urheberrecht 
nicht. 

Die abrechnung nach gedruckter zeile ist im Bereich der Tageszeitungen branchenüb-
lich. was gedruckt wird, wird auch tatsächlich genutzt. Von dieser maßeinheit wollte der 
BDzV auch nicht abgehen. 

wer lieber für einen Tagessatz oder eine Beitragspauschale tätig werden will, ist durch 
die Vergütungsregeln daran nicht gehindert. Nur die Vergütungen und sonstigen Rege-
lungen dürfen nicht zu ihren Lasten unterschritten werden. Die maßstäbe der Vergütungs-
regeln sind gedacht für den Fall, in dem eine bessere Vereinbarung nicht erreicht werden 
kann, beispielsweise weil der freie mitarbeiter keine gute Verhandlungsposition hat.

„Meine redaktion hatte mir zugesagt, dass sie 
mindestens 200 zeilen drucken würde. 
am ende waren es doch nur 120 zeilen, obwohl 
der Beitrag inhaltlich tadellos war. Wie bin ich zu 
bezahlen?“

wenn die Redaktion ihnen 200 zeilen garantiert oder bestellt hat, hat sie sich damit ver-
traglich gebunden. in diesem Fall muss sie auf Grundlage der 200 zeilen abrechnen. 
sollte die zeitung eine solche Vereinbarung bestreiten und sie selbst keinen Nachweis 
(z.B. durch eine E-mail der Redaktion) vorlegen können, wären freilich - zumindest - die 
120 zeilen zu Grunde zu legen. 
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„Wieso gibt es eigentlich keine festen honorarsätze, 
sondern spannen, in denen die honorierung für ein 
und denselben Beitrag unterschiedlich sein kann?“

Diese spannen wurden vereinbart, um sowohl die interessen der Urheber, als auch der 
Verlage unter einen hut zu bringen. Das interesse des Verlages an einem Beitrag, z.B. an 
einem interview, wird nicht nur durch die publizistische Relevanz bestimmt, sondern auch 
durch den Preis. andererseits haben Freie das interesse, ihre Beiträge möglichst vorteil-
haft zu vermarkten. Deswegen sollen die Vergütungsregeln nicht nur einen Preis vorge-
ben, sondern Verhandlungsmöglichkeiten offen halten. Dabei darf der untere wert nicht 
unterschritten werden. Der obere wert soll die angemessenheit für einen durchschnitt-
lichen Beitrag abbilden. 

„Wie kann ich meine Beiträge mehrfach verwerten?“

Grundsätzlich ist geregelt, dass ein Beitrag zur Erstveröffentlichung angeboten wird, 
wenn es von ihnen nicht anders vermerkt wird. sobald der Beitrag gedruckt wurde, kön-
nen sie ihn anderweitig anbieten. Das verbessert ihre situation nachhaltig: Bislang hat-
ten viele Tageszeitungen Geschäftsbedingungen, nach denen ihnen die ausschließlichen 
Rechte an den Beiträgen gehörten.
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„Muss ich meine Beiträge eigentlich zur 
erstveröffentlichung anbieten?“

Nein. sie müssen allerdings darauf aufmerksam machen, dass sie nur ein zweitdruck-
recht anbieten. Dafür erhalten sie auch etwas weniger als für das Recht zur Erstveröffent-
lichung.
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„Was passiert bei lieferung an redaktions-
gemeinschaften oder bei Mantellieferung?“

soweit Redaktionsgemeinschaften dauerhaft bestehen und regelmäßig artikel austau-
schen, wird für diese Nutzung zwar kein Extra-honorar gezahlt, allerdings werden die 
belieferten ausgaben bei der Ermittlung der auflagenhöhe, die für das honorar maßgeb-
lich ist, berücksichtigt. Das heißt: wenn sie z.B. einen Bericht für eine Tageszeitung mit 
einer auflage von 50.000 Exemplaren liefern, die mit einer weiteren Tageszeitung mit ei-
ner auflage von 70.000 Exemplaren eine Redaktionsgemeinschaft bildet, dann darf der 
Bericht bei abdruck in beiden zeitungen nicht mit mindestens 62 cent, sondern muss mit 
mindestens 84 cent pro zeile bezahlt werden. Dasselbe gilt für mantellieferungen oder 
eine vergleichbare zusammenarbeit, z.B. wochenendbeilagen. 

„Bedeutet das erstveröffentlichungsrecht, dass ich 
eine nachricht an einem tag nur in einer einzigen 
zeitung veröffentlichen darf?“

Nicht unbedingt. Die ausschließlichkeit bezieht sich nur auf das Verbreitungsgebiet. Das 
bedeutet: wenn sie dem Generalanzeiger in Bonn einen Beitrag zur Erstveröffentlichung 
anbieten, können sie das für den gleichen Tag auch beim Tagesspiegel in Berlin tun. Di-
ese zwei Lokal-/Regionalzeitungen haben unterschiedliche Verbreitungsgebiete. wenn 
sie den Beitrag allerdings der überregionalen Frankfurter allgemeinen zeitung (F.a.z.) 
anbieten und diese ihn annimmt, können sie das Erstveröffentlichungsrecht natürlich 
deutschlandweit für diesen Tag keiner anderen zeitung anbieten. Die alternative in sol-
chen Fällen wäre es, der zeitung nur ein zweitdruckrecht anzubieten oder ein befristetes 
angebot zu unterbreiten. sie können auch freibleibend anbieten, müssten aber alle infor-
mieren, wenn ihr angebot von einem Verlag angenommen wurde. 
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„Was passiert, wenn der Beitrag nun einfach in 
einer anderen zeitung landet und es sich 
nicht um regelmäßige Mantelseiten, Beilagen oder 
redaktionsgemeinschaften handelt?“

Der Beitrag kann nur bei der anderen zeitung landen, wenn sie zugestimmt haben. 
Der Verlag muss sie vorher fragen. wenn dann die addierte auflage beider zeitungen 
300.000 Exemplare überschreitet, ist ein zusätzliches honorar in höhe von 40 Prozent 
dessen zu zahlen, was nach der auflagenkategorie der anderen zeitung zu zahlen ge-
wesen wäre. 

„Was passiert im eben geschilderten fall, 
wenn die addierte auflage 300.000 exemplare nicht 
überschreitet?“

auch in einem solchen Fall gilt, dass sie vorher zugestimmt haben müssen. Der Verlag 
muss die Rechte von ihnen erwerben. ist das der Fall, ist mindestens ein honorar in höhe 
der addierten auflage zu zahlen. Ein Beispiel: sollen sie eine Reportage für eine Tages-
zeitung (auflage: 100.000 Exemplare) liefern, die die Reportage an eine andere Tages-
zeitung (auflage: 130.000) weitergeben will, werden bei abdruck mindestens 1,21 € 
pro zeile fällig und nicht nur 0,94 €. sie können aber auch der weitergabe widerspre-
chen, weil sie selbst bessere Vermarktungsmöglichkeiten haben. Oder sie können ein hö-
heres honorar verhandeln, wenn sie eine gute Verhandlungsposition haben. hier wirkt 
die Regelung als auffangnetz für den Fall, dass eine andere Einigung nicht zustande 
kommt.
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„Wieso bekomme ich für die internet-
veröffentlichung nichts extra?“

Natürlich bekommen sie für die internetveröffentlichung gesonderte Vergütungen. Ein-
zige ausnahme: Die Nutzung in der aktuellen elektronischen ausgabe des mediums. Die 
übrigen internetnutzungen sind gesondert zu vergüten. Und zwar mit einer Erlösbeteili-
gung, wenn der Beitrag auf anderen internetseiten erscheinen soll. 

„ich hätte gerne eine extrazahlung auch für die 
aktuelle elektronische ausgabe! Warum wurde 
das nicht vereinbart und das nutzungsrecht dafür 
einfach verschenkt?“

Verschenkt wurde nichts. Die internetnutzung in der aktuellen elektronischen ausgabe der 
Tageszeitung ist in das honorar eingerechnet worden. Führen z.B. E-Paper-Exemplare zu 
einer höheren auflage, ist hier der höhere wert zu zahlen. Das ist zwar derzeit noch 
nicht häufig der Fall, aber die weichen sind hier gestellt. Eine Extra-zahlung gibt es aber 
in der höhe des Ersthonorars, wenn der Beitrag erneut ins aktuelle gestellt wird. 
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„Meine zeitung hat eine internetausgabe mit 
anderem namen als die zeitung und auch 
ein anderes layout. habe ich anspruch auf ein 
extra-honorar?“

Nein. Es kommt nicht entscheidend darauf an, ob es eins zu eins identisch ist. Es kann 
sich auch um einen „abgeleiteten Titel“ oder ein „vergleichbares redaktionell zuzuord-
nendes angebot“ handeln.
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„Warum werden archivnutzungen nicht 
gesondert bezahlt?“

Nur wenn Verlage den inhalt des Beitrags intern nutzen, z.B. für die arbeit in der Redak-
tion oder Private sich für persönliche zwecke ohne kommerziellen hintergrund einen ar-
tikel herunterladen wollen, ist eine weitere Vergütung an dieser stelle nicht vorgesehen. 
Das hängt damit zusammen, dass die privaten Nutzungen mit den zahlungen an die VG 
wort abgegolten sind. Daran partizipieren sie wieder. alle anderen archivnutzungen 
müssen vergütet werden. 
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„ich habe mich schon immer darüber geärgert, 
dass meine Beiträge von einem Dienst wie genios 
weiterverkauft werden. Was ändert sich hier?“

sie erhalten eine Erlösbeteiligung von 55 Prozent. 

„ich kenne eine firma, die mit unserer zeitung 
einen Vertrag über die nutzung des zeitungsarchivs 
zum Druck von zeitungsartikeln in diversen 
objekten abgeschlossen hat, z.B. in Büchern, auf 
DVD oder Puzzles. sind erlöse aus solchen 
geschäften bereits mit dem honorar abgegolten?“

Nein. Die zeitung muss aus dem Erlös etwas an sie abgeben. archivnutzungen sind nur 
dann nicht direkt an sie zu bezahlen, wenn Dritte privat einzelne Vervielfältigungsstücke 
nutzen. Das Unternehmen nutzt aber nicht privat. Die art der Nutzung durch die Firma ist 
eine gesonderte Nutzung, zu der sie die Erlaubnis erteilen müssen und die entgeltpflich-
tig ist. Und zwar mit 55 Prozent des Erlöses.
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„heißt erlösbeteiligung »55 Prozent«, 
dass ich 55 Prozent vom jeweiligen Preis eines 
artikels bei genios erhalte?“

Nein. Die Erlösbeteiligung wird auf der Basis des aus der Verwertung erzielten, hilfswei-
se des üblicherweise erzielbaren, um aufwand und mehrwertsteuer verminderten, Netto-
erlöses berechnet. zum aufwand zählen die direkten herstellungs-, marketing- und Ver-
triebskosten.

„ist der »nettoerlös« nicht von den Verlagen 
manipulierbar?“

Der Verlag muss sie einerseits darüber informieren, dass er die Rechte an ihren Beiträgen 
an andere übertragen hat. außerdem haben sie einen abrechnungsanspruch gegenüber 
dem Verlag. Er muss ihnen nachweisen, welche Bruttoerlöse erzielt wurden, welche Kos-
ten angefallen sind und welche Kosten davon der Vermarktung ihres artikels zuzurech-
nen sind. mit diesen zahlen kann der Beteiligungssatz am Erlös nachvollzogen werden.
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„Mein Verlag behauptet aber, er erziele keine 
erlöse, sondern eine Werbetochter 
verschenke die Bücher. 
also bekomme ich doch gar nichts oder?“

in einem solchen Fall erhalten sie 55 Prozent des Nettoerlöses, der üblicherweise einge-
gangen wäre. hier ist also der marktpreis für eine solche geschäftliche Transaktion an-
zusetzen. Es ist dem Verlag unbenommen, Geschenke zu machen. Das darf aber nicht 
zu ihren Lasten gehen.   
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„gibt es eine regelung darüber, wann ein honorar 
generell fällig wird?“

im Regelfall ist eine monatsfrist für die abrechnung zu Grunde zu legen. Das honorar 
muss aber spätestens bis zum Ende des auf die Veröffentlichung folgenden monats ge-
zahlt werden.

„Was gilt, wenn die zeitung einen Beitrag nicht 
mehr veröffentlichen will?“

Es ist das honorar zu zahlen, dass sich im Falle der Veröffentlichung ergeben hätte. Das 
gilt sowohl für bestellte Beiträge als auch für solche, die zur Veröffentlichung angenom-
men wurden.

„Was gilt, wenn die zeitung einen Beitrag einfach 
nicht druckt, aber offen lässt, ob es noch zu einer 
Veröffentlichung kommt?“

in diesem Fall ist das honorar spätestens drei monate nach der ablieferung fällig.
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„Wieso ist in den Vergütungsregeln von einem 
»gesetzlichen leistungsschutzrecht« der Verlage 
die rede?“

Die Erwähnung dieses noch gar nicht gesetzlich vorhandenen Leistungsschutzrechts dient 
einer Klarstellung in den Vergütungsregeln. Denn dort ist festgehalten, dass von urheber-
rechtlichen Verwertungsgesellschaften wahrgenommene zweitverwertungsrechte und Ver-
gütungsansprüche den freien Journalistinnen nach maßgabe der Verteilungspläne und 
der bisher bekannten Vereinbarungen zwischen Verlagen und Verwertungsgesellschaften 
alleine zustehen. würde diese Regelung ohne die Erwähnung des Leistungsschutzrechts 
formuliert sein, würden daraus zu erzielende Einnahmen den Urhebern allein zustehen, 
wenn es eingeführt werden sollte. Das würde die Einführung dieses Rechtes ad absurdum 
führen, es wäre dann ein Leistungsschutzrecht der Urheber. Natürlich konnten die Verle-
ger einer solchen Regelung nicht zustimmen. aus diesem Grund war die Klarstellung in 
der Vereinbarung erforderlich.

„Wieso ist keine regelung für Bilder vorgesehen?“

Die Verbände sind sich einig, dass die Regeln auch für die Pressefotos gelten sollen. aber 
ihnen ist zur höhe der Bildhonorare bisher keine Einigung gelungen. zu unterschiedlich 
waren die Vorstellungen über die angemessenheit. 

„Wie geht es bei den Bildhonoraren weiter?“

Es ist eine Verhandlungspause bis zum 1. Januar 2011 vereinbart. Danach soll noch ein-
mal, maximal neun monate, weiterverhandelt werden. Ob danach ein schlichtungsver-
fahren möglich und durchführbar ist, werden dann unter Umständen erst Gerichte ent-
scheiden können.
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„Warum hat der DJV nicht die gesamten 
Verhandlungen für gescheitert erklärt, wenn eine 
einigung zu den fotohonoraren doch nicht 
gefunden wurde?“

DJV und ver.di haben diese Frage intensiv diskutiert und das Für und wider abgewogen. 
insbesondere auch die Frage, ob in einer schlichtung mehr zu erreichen wäre. Diese Fra-
ge wurde nach dem inhalt und Verlauf der Verhandlungen verneint. auch das Votum des 
zuständigen DJV-Fachausschusses der Bildjournalisten hat eine Rolle gespielt. 

„Wurden die freien Bildjournalisten den interessen 
der freien Wortjournalisten geopfert?“

Ein Großteil der wort- und Bildjournalisten ist in beiden Bereichen tätig. Das zeigt die 
DJV-Umfrage unter den Freien von 2008. Es sind also nicht etwa wortjournalisten vor 
Bildjournalisten bevorzugt worden. Vielmehr haben die Freien an Tageszeitungen Ver-
besserungen erreicht für den Bereich wort, in dem sie arbeiten. in dem Bereich Bild, in 
dem die meisten ebenso arbeiten, bleibt es hinsichtlich der honorarhöhe aber auch nicht 
immer beim status Quo. Jedenfalls bei den zeitungen, die selbst noch die sätze unter-
schreiten, die vom BDzV für angemessen gehalten werden (und das sind nicht wenige), 
wird der BDzV die Verlage in die Pflicht nehmen. 
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„ich hätte es besser gefunden, wenn freie 
Journalisten in dieser frage verhandelt hätten. 
Die hätten sicherlich ein besseres ergebnis erzielt! 
oder sehen sie das anders?“

Die Verhandlungskommissionen von DJV und ver.di waren mit freien Journalisten besetzt. 
Redakteure waren nicht dabei, sonst nur noch die Juristen von DJV und ver.di, und hier 
wiederum die Juristen, die die Belange der freien Journalisten schon seit Jahren kennen 
und vertreten. „Freier“ konnten die Regeln gar nicht verhandelt werden.

redaktion
michael hirschler
Benno h. Pöppelmann
Telefon:
0228/2 01 72-18
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„gelten die sätze der Vergütungsregeln nun für die 
nächsten zwanzig Jahre?“

Nein. Bereits im Jahr 2012 kann die nächste anpassung erfolgen. wie bei Tarifverträ-
gen sollen die honorarsätze regelmäßig angehoben werden.
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Nach § 32 UrhG hat der Urheber für die Einräumung von Nutzungsrechten 
und Erlaubnis zur Werknutzung Anspruch auf eine angemessene Vergü-
tung, wobei eine nach einer gemeinsamen Vergütungsregel ermittelte Ver-
gütung unwiderlegbar angemessen ist. In § 36 UrhG werden die Verbände 
aufgefordert, derartige gemeinsame Vergütungsregeln zu verabschieden. 
Mit nachstehenden Regelungen stellen die im Rubrum genannten Parteien 
Maßstäbe für die Angemessenheit der Honorare im Tageszeitungsbereich 
auf, um so auf die Transparenz und Rechtssicherheit der Verträge zwischen 
hauptberuflich freien Journalistinnen und Journalisten und Verlagen hin-
zuwirken. 
Dabei gehen sie davon aus, dass bisher von Tageszeitungsverlagen gezahl-
te Honorare, die über den hier gefundenen Maßstäben liegen, für diese Ver-
lage der Maßstab der Angemessenheit sind. 

(1) Diese Vergütungsregeln sind aufgestellt für freie hauptberufliche Jour-
nalistinnen und Journalisten an Tageszeitungen. Die Hauptberuflichkeit ist 
auf  Verlangen des Verlages darzulegen und ggf. nachzuweisen. Als Indizien 
für die Hauptberuflichkeit gelten z. B. ein von BDZV, VDZ, DJV, dju, Free-
lens oder VDS ausgestellter Presseausweis, der Nachweis einer Versiche-
rung nach dem KSVG und vergleichbare Bescheinigungen. 

(2) Der Tarifvertrag für die arbeitnehmerähnlichen freien Journalistinnen 
und Journalisten an Tageszeitungen bleibt von diesen gemeinsamen Ver-
gütungsregeln unberührt. 

(1) Maßstab für die Berechnung des Honorars ist der gedruckte Umfang 
des Beitrags und die Höhe der Auflage.
 
(2) Bei der Berechnung des Honorars ist die verkaufte Auflage nach IVW 
der Ausgabe(n) zu Grunde zu legen, in der/denen der Beitrag veröffentlicht 
worden ist2. Bei einer Lieferung von Beiträgen an Dritte außerhalb der in § 
9 Nr. 2 genannten Nutzungen ist ein zusätzliches Honorar in Höhe von 40 
Prozent gemäß der Auflagenkategorie des Dritten zu zahlen, soweit die ad-
dierte Auflage 300.000 Exemplare überschreitet. 

Die Berechnung der Honorare erfolgt nach Anzahl der Druckzeilen der ein-
zelnen Beiträge. 
Dabei gilt als Normalzeile die Druckzeile mit 34 bis 40 Buchstaben. Um-
fasst die Druckzeile weniger als 34 oder mehr als 40 Buchstaben, so sind die 
Honorarsätze nach folgender Formel zu errechnen: 
Buchstaben der Druckzeile x honorarsatz für Normalzeile : 37 
Als Mindesthonorar für einen Beitrag ist das Honorar für 20 Zeilen des je-
weiligen Erstdruckrechts zu zahlen. 

*aufgestellt für freie hauptberufliche Journalistinnen und Journalisten an 
Tageszeitungen

durch 
den Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger e. V. als Vertreter der nachfolgend 
genannten Mitgliedsverbände1 
Verband Südwestdeutscher Zeitungsverleger e. V., 
Verband Bayerischer Zeitungsverleger e. V., 
Zeitungsverlegerverband Bremen e. V., 
Zeitungsverlegerverband Hamburg e. V., 
Verband Nordwestdeutscher Zeitungsverlage e. V., 
Zeitungsverlegerverband Nordrhein-Westfalen e. V., 
Verband der Zeitungsverleger in Rheinland-Pfalz und Saarland e. V., 
Verband der Zeitungsverlage Norddeutschland e. V. 

und 
den Deutschen Journalisten-Verband e. V. – Gewerkschaft der Journalistinnen und 
Journalisten,  
die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft ver.di, Bundesvorstand, Deutsche 
Journalistinnen- und Journalisten-Union (dju) in ver.di. 

Präambel

§ 1  Nachweis der hauptberuflichkeit    

§ 2  Grundlage der honorarabrechnung    

§ 3 honorare für Textbeiträge    



 DJV Blätter

Die nachfolgenden Beträge sind Cent-Beträge. 

a) Nachrichten, Berichte 
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auflage bis  

bis 10.000 

bis 25.000 

bis 50.000 

bis 100.000 

bis 200.000

über 200.000

zweitdruckrecht, cent/zeile

38 - 42

41 - 45

46 - 50

56 - 60

63 - 69

71 - 78

Erstdruckrecht, cent/zeile

47 - 51

52 - 56

62 - 68

73 - 79

84 - 91

94 - 103

b) Reportagen, Gerichtsberichte, spitzen, Glossen, unterhaltende aufsätze, 
Kurzgeschichten 

auflage bis  

bis 10.000 

bis 25.000 

bis 50.000 

bis 100.000 

bis 200.000 

über 200.000

zweitdruckrecht, cent/zeile

44 - 48

46 - 50

61 - 66

71 - 77

88 - 95

91 - 100

Erstdruckrecht, cent/zeile

59 - 64

62 - 68

78 - 84

94 - 102

116 - 126

121 - 132

c) Kommentare, Leitartikel, interviews, fachliche und wissenschaftliche aufsät-
ze, Kunstkritiken, Essays, alleinveröffentlichungsrechte 

auflage bis  

bis 10.000 

bis 25.000 

bis 50.000 

bis 100.000 

bis 200.000 

über 200.000

zweitdruckrecht, cent/zeile

55 - 60

58 - 63

76 - 83

89 - 96

110 - 119

114 - 125

Erstdruckrecht, cent/zeile

74 - 80

78 - 85

98 - 105

119 - 128

145 - 158

151 - 165

Die Honorare für Bildbeiträge sind derzeit noch nicht festgelegt. Hierzu ha-
ben BDZV, DJV und dju in ver.di das weitere Verfahren in einem Briefwech-
sel (Anlage) vereinbart. 

Die Honorare nach §§ 3 und 4 enthalten keinen Auslagenersatz. Der Ver-
lag ersetzt dem freien Journalisten / der freien Journalistin unter Beach-
tung der steuerlichen Vorschriften die notwendigen Auslagen, die er/sie 
ausschließlich im Interesse und für Zwecke des Verlags gemacht hat (Aus-
lagenersatz), sowie die Beträge, die der freie Journalist / die freie Journalis-
tin für den Verlag auf dessen Veranlassung hin ausgegeben hat (durchlau-
fende Posten), soweit der freie Journalist / die freie Journalistin dem Verlag 
die steuerlich erforderlichen Nachweise liefert. Der Ersatz der Kosten für 
Unterkunft, Verpflegung, Bewirtung und Benutzung des eigenen Pkw zur 
Erledigung des Auftrags bestimmt sich nach den jeweiligen Verlagsrichtli-
nien. Die Absprache über die Höhe des Auslagenersatzes soll bei Auftrags-
erteilung erfolgen. 

§ 4 honorare für Bildbeiträge   

§ 5 auslagenersatz   
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(1)  Bei Vertragsabschluss ist das Medium festzulegen, in dem der Beitrag
erscheinen soll. Vertragspartner ist der Verlag des bezeichneten Mediums.
Gegenüber diesem sind Rechte und Ansprüche geltend zu machen, soweit
sie aus den hier vereinbarten gemeinsamen Vergütungsregeln abzuleiten
sind oder auf ihnen beruhen.

(2) Mit der Ablieferung versichert die freie Journalistin / der freie Journalist,
dass er / sie über die eingeräumten Rechte frei verfügen kann und Rechte
Dritter nicht verletzt werden. Kann er / sie dies nicht versichern, hat er / sie
dies gleichzeitig mit der Ablieferung ausdrücklich mitzuteilen.
Sobald eine Rechtsverletzung von einem Dritten geltend gemacht wird, in-
formieren sich die Vertragspartner einander unverzüglich und umfassend.
Im Streitfall liefert die freie Journalistin / der freie Journalist dem Verlag die
erforderlichen Belege. Beide Seiten unterstützen sich gegenseitig bei der
Abwehr etwaiger Ansprüche Dritter.

(3)  Bei Einsendung oder Vorlage des Beitrags ist anzugeben, ob das Ange-
bot befristet ist. Im Falle eines befristeten Angebots ist eine Fristbestim-
mung vorzunehmen. Des Weiteren ist anzugeben, ob auch weiteren Ver-
lagen ein entsprechendes befristetes oder unbefristetes Angebot gemacht
wurde oder während des Fristlaufs gemacht werden soll. In diesem Fall
kann nur das einfache Nutzungsrecht angeboten werden. Enthält das An-
gebot diese Angaben nicht, dann gilt der Beitrag zur Erstveröffentlichung
(ausschließliches Nutzungsrecht gemäß § 38 Abs. 3 Satz 2 UrhG) angebo-
ten. Beiträge, deren Veröffentlichung wegen ihres Inhalts zeitgebunden ist,
sollen besonders gekennzeichnet sein.
(4)  Bei befristetem Angebot ist der freie Journalist / die freie Journalistin
nach Ablauf der Frist berechtigt, über den Beitrag anderweitig zu verfügen,
falls nicht vor Ablauf der Frist die Annahme erfolgt.

(5) Bei freibleibendem Angebot ist der freie Journalist / die freie Journalis-
tin berechtigt, über den Beitrag auch anderweitig zu verfügen. In diesem
Fall hat er/sie die anderen Verlage unverzüglich zu unterrichten, wenn das
Angebot von einem Verlag angenommen wurde, dessen Verbreitungsgebiet
mit dem der anderen Verlage konkurriert.

(1)  Das Honorar muss spätestens bis zum Ende des auf die Veröffentli-
chung folgenden Monats abgerechnet und bezahlt werden.

(2)  Für einen Auftrag, der dem freien Journalisten / der freien Journalis-
tin von der Redaktion/dem Verlag des Vertragspartners erteilt wurde, ist
das Honorar auch dann zu zahlen, wenn der Beitrag termin- und auftrags-
gemäß abgeliefert, aber nicht veröffentlicht worden ist. Ist der Beitrag zur
Veröffentlichung angenommen worden, ist das Honorar auch im Falle der
Nichtveröffentlichung zu zahlen. In beiden Fällen ist das Honorar in der
Höhe zu zahlen, die sich bei Veröffentlichung des Beitrags ergeben hätte.
Für einen bestellten oder angenommenen Beitrag ist das Honorar ohne
Rücksicht auf eine verzögerte Veröffentlichung innerhalb von drei Mona-
ten nach Ablieferung des Beitrags fällig.

Sämtliche Honorare sind Nettohonorare. Neben diesen schuldet der Verlag 
die gesetzliche Umsatzsteuer, wenn der freie Journalist / die freie Journalis-
tin umsatzsteuerpflichtig ist. 

Die Sätze in §§ 3 und 4 sind angemessen i. S. d. § 32 UrhG, soweit damit die 
Einräumung und Nutzung folgender Rechte abgegolten werden soll: 
1. Zur Erstveröffentlichung das Vervielfältigungs- und Verbreitungsrecht
für das Medium, für das der Beitrag eingekauft wurde, in dessen Verbrei-
tungsgebiet als ausschließliches Recht nach § 38 Abs. 3 S. 2 UrhG.
2. Die Übertragung der in Nr. 1 genannten Rechte an Dritte zum Zwecke
der Nutzung

§ 7  Fälligkeit

§ 8  Umsatzsteuer

§ 9  Umfang der Rechteübertragung

§ 6  angebot / annahme / haftung
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a) durch eine mit den Medien verbundene Redaktionsgemeinschaft3,
b) im Rahmen einer Mantellieferung4 oder einer sonstigen vergleich-
baren redaktionellen Zusammenarbeit (z. B. regelmäßige Lieferung von
Teilen von Tageszeitungen wie Wirtschaftsteil, Wochenendbeilage),

soweit der Beitrag für die jeweils bezeichnete Nutzung bestellt oder erwor-
ben wurde. 
3. Das einfache, zeitlich und räumlich unbegrenzte, übertragbare Recht
zur erstmaligen öffentlichen Zugänglichmachung für die aktuelle elektro-
nische Ausgabe5 (identischer oder abgeleiteter Titel oder vergleichbares re-
daktionell zuzuordnendes Angebot6) dieses Mediums journalistisch-re-
daktionellen Verantwortlichkeit nach den Landespressegesetzen oder dem
Rundfunkstaatsvertrag zuzuordnen sein.
4. Das einfache, zeitlich und räumlich unbegrenzte Nutzungsrecht zur
Nutzung des Beitrags im Archiv oder in der Datenbank dieses Mediums
oder nach Nr. 2 publizistisch kooperierender Verlage zum Gebrauch für in-
terne Zwecke des jeweiligen Verlags oder zum persönlichen Gebrauch Drit-
ter (§ 53 UrhG).
5. Mit den Vergütungssätzen ist die einmalige Nutzung des Beitrags im je-
weiligen Medium abgegolten. Soweit ein ausschließliches Nutzungsrecht
eingeräumt ist, erlischt die Ausschließlichkeit mit dem Ablauf des Tages der
Erstveröffentlichung.
6. Der Verlag, für dessen Medium der Beitrag angekauft wurde, hat den
freien Journalisten / die freie Journalistin unverzüglich7 über die Übertra-
gung von Rechten nach Nr. 2 lit. a) oder b) zu unterrichten und ihm / ihr die
Berechnung des Honorars nach § 2 Abs. 2 darzulegen (Dokumentation).
7. Der Erwerb weiterer Nutzungsrechte ist vertraglich zu vereinbaren. Die
Höhe der zu vereinbarenden zusätzlichen Vergütung unterliegt der Verein-
barung zwischen Verlag und dem freien Journalisten/der freien Journalis-
tin, soweit nicht nachfolgend anderes bestimmt ist:

a) Für den Erwerb der Rechte zur Nutzung in Archiven und Daten-
banken außerhalb der in Nr. 4 genannten Archive, Datenbanken oder
Zwecke ist eine Erlösbeteiligung8 in Höhe von 55 Prozent zu zahlen,
b) für den Erwerb der Rechtenutzung im Wege der öffentlichen Zugäng-
lichmachung außerhalb der in Nr. 3 genannten öffentlichen Zugänglich-
machung ist eine Erlösbeteiligung8 in Höhe von 55 Prozent zu zahlen.

8. Nicht von den vorstehenden Regelungen erfasst werden von urhe-
berrechtlichen Verwertungsgesellschaften wahrgenommene Zweitver-
wertungsrechte und Vergütungsansprüche. Diese stehen den freien Jour-
nalisten/freien Journalistinnen nach Maßgabe der Verteilungspläne der
Verwertungsgesellschaften alleine zu. Vereinbarungen zwischen Verlagen,
Verlagszusammenschlüssen und Verwertungsgesellschaften werden hier-
durch nicht berührt. Satz 2 gilt nicht für Vergütungsansprüche aus einem
gesetzlichen Leistungsschutzrecht der Verlage.
9. Die Urheberpersönlichkeitsrechte des freien Journalisten / der frei-
en Journalistin bleiben unberührt. Eine Urheberbezeichnung (Name oder
vereinbartes Kürzel) ist in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Beitrag
stets zu verwenden, soweit nicht Abweichendes vereinbart ist.

(1)  Die gemeinsamen Vergütungsregeln gelten ab dem 1. Februar 2010.

(2)  Der Inhalt der gemeinsamen Vergütungsregeln einschließlich der Ho-
norarsätze kann auf Verlangen eines diese Regeln aufstellenden Verbandes
im Rhythmus von 2 Jahren überprüft werden, erstmals jedoch ab dem 1. Ja-
nuar 2012.

§ 10   schlussbestimmung
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Briefwechsel
1) Die Parteien können sich derzeit nicht über die Höhe der Angemes-
senheit der Fotohonorare einigen. Deswegen erklärt der BDZV, dass er sei-
nen Mitgliedsverlagen mitteilen wird, dass folgende Honorarstaffel in Euro
nicht unterschritten werden sollte:

DJV und dju in ver.di sind der Auffassung, dass nur die im Tarifvertrag für 
arbeitnehmerähnliche freie Journalistinnen und Journalisten an Tageszei-
tungen derzeit die angemessenen Honorare wie folgt abbilden:

Honorare für Alleinrechtbilder, Titelfotos, Fotomontagen und Zeichnungen 
müssen angemessen über den Honorarsätzen der jeweiligen Tabelle liegen. 
* In dem Tarifvertrag gibt es derzeit noch keine weiteren Staffelgrößen für
Auflagen von  mehr als 100.000 Exemplaren.
2) Die Parteien vereinbaren, ihre Verhandlungen über die Höhe angemes-
sener Fotohonorare ab dem 1. Januar 2011 fortzusetzen. Diese Verhand-
lungen sollen zügig unter Beachtung der Interessen der Fotojournalisten
und der Verlage mit dem Ziel einer Einigung zu Ende geführt werden.
3) Der BDZV erklärt, dass er derzeit nicht legitimiert ist, Schlichtungsver-
handlungen nach § 36 Abs. 3 UrhG zu führen. Er nimmt zur Kenntnis, dass
DJV und dju in ver.di beabsichtigen, die Schlichtungsstelle nach § 36 Abs. 3
UrhG anzurufen, wenn die dort genannten Voraussetzungen vorliegen und
die wieder aufgenommenen Verhandlungen nicht innerhalb einer Frist von
neun Monaten zum Erfolg führen. Die Fristen nach § 36 Abs. 3 UrhG wer-
den lediglich unterbrochen.

auflage bis 

bis 10.000 

bis 25.000 

bis 50.000 

bis 100.000 

bis 200.000

über 200.000

zweitdruckrecht, in Euro

10 - 16

 11,50 - 19 

14 - 22

18 - 26

25 - 32

31 - 40

Erstdruckrecht, in Euro

12 - 22

14 - 25

17 - 29

22 - 35

30 - 45

39 - 56

auflage bis 

bis 10.000 

bis 25.000 

bis 50.000 

bis 100.000 

bis 200.000

über 200.000

zweitdruckrecht, in Euro

30,60

35,30

37,50

50,20

59,20

        *

Erstdruckrecht, in Euro

38,40

44,20

50,20

65,00

78,70

        *

anlage



 DJV Blätter

1 Die Vollmacht des BDZV erstreckt sich nicht auf das 
Bundesland Mecklenburg-Vorpommern. 

2 Protokollnotiz Nr. 1 zu § 2 Abs. 2: „verkaufte Auflage“ 
In den Fällen des § 9 Nr. 2 werden die der 
Redaktionsgemeinschaft bzw. der redaktionellen 
Zusammenarbeit und der Mantellieferung zuzuordnenden 
verkauften Auflagen nach IVW hinzugerechnet, für die der 
Beitrag auf der Basis des § 9 Nr. 2 geliefert wurde. 

3 Protokollnotiz Nr. 1 zu § 9 Nr. 2 lit. a): 
„Redaktionsgemeinschaft“ 
Unter einer Redaktionsgemeinschaft verstehen die Parteien 
eine redaktionelle Zusammenarbeit, die durch die folgenden 
drei kumulativen Kriterien gekennzeichnet ist: 
a)  Das Vorhandensein einer gemeinsamen Redaktion, 
die nicht in jedem Fall von einem Ort aus agieren muss. 
Entscheidend ist die gemeinschaftliche Arbeit an einem 
redaktionellem Objekt oder mehreren redaktionellen 
Objekten. 
b)  Die gemeinschaftliche redaktionelle Arbeit muss auf 
Dauer angelegt sein und 
c)  es muss ein regelmäßiger Austausch von redaktionellen 
Beiträgen innerhalb der Redaktionszusammenarbeit 
stattfinden. 
Im Unterschied zur Mantellieferung wird die 
Zusammenarbeit innerhalb einer Redaktionsgemeinschaft 
nicht dadurch gekennzeichnet, dass die eine Redaktion 
zuliefert, während die andere lediglich empfängt. 

4  Protokollnotiz Nr. 1 zu § 9 Nr. 2 lit. b): „Mantellieferung“ 
Als Mantellieferung wird die Lieferung und Übernahme von 
mindestens einer vollständigen Zeitungsseite bezeichnet, 
wobei der Austausch einzelner Beiträge aus zwingenden 
publizistischen Gründen (z.B. der Lokalberichterstattung) 
nicht ausgeschlossen ist. 

5  Protokollnotiz Nr. 1 zu § 9 Nr. 3: „Aktuelle elektronische 
Ausgabe“ 
Der Begriff des Aktuellen wird übereinstimmend 
so verstanden, dass hiermit wörtlich nicht nur die 
Tagesaktualität gemeint ist. Aktuell i. S. d. der Regelung ist 
vielmehr eine elektronische Ausgabe soweit und solange, 
wie ein Thema eines Beitrags auf Grund einer Veranstaltung, 
eines Ereignisses oder aus sonstigen Gründen im jeweils 
aktuellen Bereich des elektronischen Angebots verbleibt. Das 
erneute Einstellen eines Beitrags nach seinem Entfernen aus 
dem aktuellen Angebot wird als erneute Nutzung mit der 
Folge einer erneuten Vergütung angesehen. 

6  Protokollnotiz Nr. 2 zu § 9 Nr. 3: „vergleichbares 
redaktionell zuzuordnendes Angebot“ 
Der Terminus „vergleichbares redaktionell zuzuordnendes 
Angebot“ meint das Angebot in der elektronischen Ausgabe 
dieses Mediums. Dieses Angebot muss der Redaktion 
dieses Mediums i. S. d. journalistisch-redaktionellen 
Verantwortlichkeit nach den Landespressegesetzen oder dem 
Rundfunkstaatsvertrag zuzuordnen sein. 

Quellennachweis

7  Protokollnotiz Nr. 1 zu § 9 Nr. 6: „unverzügliche 
Unterrichtung“ 
Der Begriff „unverzüglich“ ist i. S. des § 121 BGB zu 
verstehen. Die Parteien sind sich einig, dass der Begriff 
jeweils nach den Tatbeständen der Übertragung der 
Rechte bzw. der Berechnung/Abrechnung des Honorars 
unterschiedlich zu verwenden ist. Hinsichtlich des ersten 
Tatbestandes ist die Rechteverteilung so schnell wie möglich 
zu klären, damit freie Journalisten / Journalistinnen wissen, 
bei welchen Medien sie den Beitrag zusätzlich anbieten 
können. Hinsichtlich des zweiten Tatbestandes wird von 
den regelmäßigen Zyklen der Berechnung/Abrechnung 
ausgegangen. Im Regelfall ist eine Monatsfrist zu Grunde zu 
legen. Längere Fristen können nur in Ausnahmefällen oder 
dann akzeptiert werden, wenn sie bereits zum Zeitpunkt des 
Vertragsschlusses regelmäßig angewandt wurden. 

8  Protokollnotiz Nr. 1 zu § 9 Nr. 7: „Erlösbeteiligung“ 
Die Erlösbeteiligung wird auf der Basis des aus der 
Verwertung erzielten, hilfsweise des üblicherweise 
erzielbaren, um Aufwand und Mehrwertsteuer verminderten 
Nettoerlöses berechnet. Zum Aufwand rechnen die direkten 
Herstellungs-, Marketing- und Vertriebskosten.
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Kontakt & Service

DJV-landesverband Baden-Württemberg 
herdweg 63, 70174 stuttgart
Tel.: 0711/2224954-0, Fax: 0711/2224954-44 
(info@djv-bw.de, www.djv-bw.de)

Bayerischer Journalisten-Verband 
seidlstraße 8, 80335 münchen 
Tel.: 089/54504180, Fax: 089/545041818
(info@bjv.de, www.bjv.de)

DJV Berlin (JVBB)
Lietzenburger straße 77, 10719 Berlin
Tel.: 030/8891300, Fax:  030/88913022
(info@djv-berlin.de, www.djv-berlin.de)

DJV-landesverband Berlin-Brandenburg c/
o Klaus Strebe, Bayernallee 8, 14052 Berlin
Tel.: 030/69 20 57 51-0, Fax: 030/69 20 57 51-9 
kontakt@djv-bb.de, www.djv-bb.de

DJV-landesverband Bremen
sögestraße 72, 28195 Bremen
Tel.: 0421/325450, Fax: 0421/3378120
(info@djv-bremen.de, www.djv-bremen.de)

DJV-landesverband hamburg 
Rödingsmarkt 52, 20459 hamburg
Tel.: 040/369710-0, Fax: 040/36971022
(info@djv-hamburg.de, www.djv-hamburg.de)

DJV-landesverband hessen 
Rheinbahnstraße 3, 65185 wiesbaden
Tel.: 0611/3419124, Fax: 0611/3419130
(info@djv-hessen.de, www.djv-hessen.de)

DJV-landesverband 
Mecklenburg-Vorpommern 
schusterstraße 3, 19055 schwerin
Tel.: 0385/565632, Fax: 0385/5508389
(info@djv-mv.de, www.djv-mv.de)
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DJV-landesverband niedersachsen
schiffgraben 15, 30159 hannover
Tel.: 0511/3180808, Fax: 0511/3180844
(kontakt@djv-niedersachsen.de, 
www.djv-niedersachsen.de)

DJV-landesverband nrW
humboldtstraße 9, 40237 Düsseldorf 
Tel.: 0211/233990, Fax: 0211/2339911
(zentrale@djv-nrw.de, www.djv-nrw.de)

DJV-landesverband rheinland-Pfalz 
adam-Karrillon-straße 23, 55118 mainz
Tel.: 06131/977575, Fax: 06131/977597
(info@djv-rlp.de, www. djv-rlp.de)

saarländischer Journalistenverband 
st. Johanner markt 5, 66111 saarbrücken
Tel.: 0681/3908668, Fax: 0681/3908656
(info@djv-saar.de, www.djv-saar.de)

DJV-landesverband sachsen
hospitalstraße 4, 01097 Dresden 
Tel.: 0351/2527464, Fax: 0351/2523093
(info@djv-sachsen.de, www. djv-sachsen.de)

DJV-landesverband sachsen-anhalt
merseburger straße 106, 06110 halle 
Tel.: 0345/212190, Fax: 0345/2121913
(djvsanhalt@aol.com, 
www.djv-sachsen-anhalt.de)

DJV-landesverband schleswig-holstein 
andreas-Gayk-straße 7–11, 24103 Kiel 
Tel.: 0431/95886, Fax: 0431/978361
(kontakt@djv-sh.de, www.djv-sh.de)

DJV-landesverband thüringen
anger 44, 99084 Erfurt
Tel.: 0361/5660529, Fax: 0361/5626939
(djvthuer@t-online.de, www.djv-thueringen.de)

Wenn sie Mitglied im Deutschen Journalisten-Verband – gewerkschaft der Journalis-
tinnen und Journalisten –, der mit rund 38.000 Mitgliedern größten Journalistenge-
werkschaft in der Bundesrepublik Deutschland, werden wollen, wenden sie sich bitte 
an den für sie zuständigen landesverband:




